
Badischer Fußballverband   Karlsruhe,  Januar 2009 

 
 
 

Kilometer-Höchstgrenzen bei der Schiedsrichteranreise ab 01.02.09 
 
Seit einigen Jahren gibt es Höchstgrenzen für die Anreise der Schiedsrichter (auch mit Assistenten) 
im Senioren- und Jugendbereich unseres Verbandes. An diesen Bestimmungen wird sich auch 

weiterhin nichts ändern. Der Verbandsvorstand hat im Januar 2009 in verschiedenen Bereichen 
allerdings die Spesen geringfügig erhöht. Bei der nachfolgenden Auflistung sind diese Erhöhungen 
bereits berücksichtigt.  

 

1. Seniorenbereich - Herren 
 
a) Verbandsliga 

Spesen für das Team, SR 40 €, je Ass. 20 €, sind insgesamt  80 €, plus Kilometer 0,30 €,  

 höchstens 280 km, plus Kilometer pro Ass. zum Abfahrtsort 0,30 €, höchstens 13,00 € 

 pro Ass. oder höchstens 26 € für beide Assistenten plus angefallenes Porto. 

b) Landesliga 

Spesen für das Team, SR 35 €, je Ass. 17,50 €, sind insgesamt  70 €, plus Kilometer 0,30 €,  

 höchstens 260 km, plus Kilometer pro Ass. zum Abfahrtsort 0,30 €, höchstens 13,00 € 

 pro Ass. oder höchstens 26 € für beide Assistenten plus angefallenes Porto. 

c) Kreisliga 

Spesen für das Team, SR 25 €, je Ass. 12,50 €, sind insgesamt  50 €, plus Kilometer 0,30 €,  

 höchstens 140 km, plus Kilometer pro Ass. zum Abfahrtsort 0,30 €, höchstens 13,00 € 

 pro Ass. oder höchstens 26 € für beide Assistenten plus angefallenes Porto. 

d) A-Klasse 

Spesen für den SR 20 €, plus Kilometer 0,30 € (höchstens 120 km) plus angefallenes Porto 

e) B-Klasse 

Spesen für den SR 20 €, plus Kilometer 0,30 € (höchstens 100 km) plus angefallenes Porto 

f) C-Klasse 

Spesen für den SR 20 € , plus Kilometer 0,30 € (höchstens 80 km) plus angefallenes Porto 

 

2. Seniorenbereich - Frauen 
 

a) Verbandsliga 

Spesen für den SR 21 €, plus Kilometer 0,30 € (höchstens 90 km) plus angefallenes Porto 

b) Landesliga 

Spesen für den SR 20 €, plus Kilometer 0,30 € (höchstens 70 km) plus angefallenes Porto 

 

3. Juniorenbereich  
 

a) A-Junioren 

Verbandsliga: Spesen für SR 21 €, plus Kilometer 0,30 € (höchstens 100 km) plus angefallenes Porto 

Landesliga: Spesen für SR 16 €, plus Kilometer 0,30 € (höchstens 50 km) plus angefallenes Porto 

Kreisebene: Spesen für SR 16 €, plus Kilometer 0,30 € (höchstens 50 km) plus angefallenes Porto 

b) B-Junioren 

Verbandsliga: Spesen für SR 18 €, plus Kilometer 0,30 € (höchstens 80 km) plus angefallenes Porto 

Landesliga: Spesen für SR 16 €, plus Kilometer 0,30 € (höchstens 50 km) plus angefallenes Porto 

Kreisebene: Spesen für SR 15 €, plus Kilometer 0,30 € (höchstens 50 km) plus angefallenes Porto 

c)       C-Junioren 

Verbandsliga: Spesen für SR 16 €, plus Kilometer 0,30 € (höchstens 80 km) plus angefallenes Porto 

Landesliga: Spesen für SR 13 €, plus Kilometer 0,30 € (höchstens 50 km) plus angefallenes Porto 

Kreisebene: Spesen für SR 11 €, plus Kilometer 0,30 € (höchstens 40 km) plus angefallenes Porto 

d) D-Junioren 

Spesen für SR 11 €, plus Kilometer 0,30 € (höchstens 40 km) plus angefallenes Porto 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

4. Juniorinnenbereich  
 
a) B- Juniorinnen-Verbands-und Landesliga / C-Juniorinnen-Verbandsliga 

Spesen für SR 13 €, plus Kilometer 0,30 € (höchstens 50 km) plus angefallenes Porto 

b) C-/D-/E-/F-Juniorinnen-Landesliga 

Spesen für SR 11 €, plus Kilometer 0,30 € (höchstens 40 km) plus angefallenes Porto 

Diese Kilometer-Höchstgrenzen gelten auch für Mädchen-Spieltage. 

 

 

Gespannzusammenstellung in der Verbands- und Landesliga 
 

In der Verbands- und den drei Landesligen dürfen keine Assistenten im Gespann 

eingesetzt werden , die für die gleiche Liga auch als Schiedsrichter klassifiziert sind. Das 
heißt, das ein Verbandsliga-Referee keine Assistenten im Gespann haben darf, die 
ebenfalls Verbandsligaspiele leiten dürfen. Bei Verbandsligaspielen, die von einem BL-, 

RL- oder OL-Schiedsrichter geleitet werden, dürfen keine Assistenten eingesetzt werden, 
die für die Verbandsliga klassifiziert sind. Ebenso dürfen bei Landesligaspielen, die von 

einem BL-, RL-, OL- oder VL-Schiedsrichter geleitet werden, auch keine Assistenten 
eingesetzt werden, die für die Landesliga klassifiziert sind. Im übrigen darf ein 
Landesligaschiedsrichter keine Assistenten aus dieser Liga im Gespann haben. Zudem gilt 

folgende generelle Einschränkung: Die Assistenten dürfen die beiden betroffenen Vereine 
mindestens drei Punktespiele zuvor nicht selbst geleitet haben bzw. mindestens drei Pflichtspiele 

danach leiten. 
 
 

Koppelung von Juniorenspielen 
 

Im Juniorenbereich müssen von einem Schiedsrichter zwei Spiele hintereinander geleitet werden, 
wenn die Gesamtspieldauer dieser beiden Begegnungen 140 Minuten nicht übersteigt. Als Beispiel 
ist hier angeführt: ein B- und D-Junioren-Spiel (140 Minuten).  
 

In diesem Zusammenhang werden die Jugendstaffelleiter in den Kreisen angewiesen, so oft wie 
möglich Heimspiele der B- und D-Junioren oder der C- und D-Junioren unmittelbar hintereinander 

anzusetzen, denn erst dadurch ist eine solche Koppelung durch die Spielverteiler erst in die Tat 
umzusetzen.  
 
 

Qualifikation für die A-, B- und C-Junioren-Verbandsliga 
 

Für Spielleitungen in der A-, B- und C-Junioren-Verbandsliga dürfen nur Schiedsrichter 
eingeteilt werden, die mindestens für die Kreisliga klassifiziert sind oder diese Klasse früher 

mehrjährig geleitet haben.  
 


